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§ 30
(l) Die Jugendstrafkammer ist in der Haupt
verhandlung mit einem Richter als Vorsitzenden 
und zwei Schöffen besetzt.

(2) Außerhalb der Hauptverhandlung entschei
det der Vorsitzende der Jugendstrafkammer 
allein.“

§ 2
In allen anderen Bestimmungen des Jugend

gerichtsgesetzes ist „Jugendschöffengericht“ durch 
„Jugendstrafkammer“ und „Jugendstrafkammer“ 
durch „Bezirksgericht“ zu ersetzen.

§ 3
Diese Anordnung tritt mit dem Gesetz über die 

Verfassung der Gerichte in der Deutschen Demo
kratischen Republik in Kraft. Gleichzeitig sind die 
bisherigen Vorschriften der §§ 29, 30 und 32 des 
Jugendgerichtsgesetzes vom 23. Mai 1952 (GBl.
S. 411) aufgehoben.

Berlin, den 1. November 1952

Ministerium der Justiz

Fee hn e r 
Minister

M I T T E I L U N G  D E S  V E R L A G E S

Zum Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik sind
Ekhaiiddedken I. Halbjahr 1952

in Halbleinen zum Stückpreis von 1,50 DM zuzüglich Versandspesen lieterbar. Bestellungen 
bitten wir nur an den Verlag zu richten.

Versand erfolgt unter Nachnahme.
Desgleichen liegen zur Auslieferung vor:

Gebuüsdei»e Malbjalireslsäode
(Halbleinen)

1. Halbjahr 1952
zum Preis von 10,50 DM je Band zuzüglich Versandspesen. Bestellungen bitten wir dem ört

lichen Buchhandel oder dem Verlag aufzugeben.
Versand erfolgt unter Nachnahme.
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